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Amtlicher Teil 
 
 

 
 
 

Beschlüsse des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel am Dienstag, dem 07.11.2006 wurde 
folgender Beschluss gefasst: 
 
- Öffentlicher Teil 
 
Genehmigung einer Dienstreise für die Stadtverordnete Elisabeth Scholz 
Beschluss-Nr. 353/2006 
Der Hauptausschuss hat die Genehmigung der Dienstreise der Stadtverordneten Elisabeth Scholz in Vertretung 
des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung anlässlich einer Gedenkfeier zum ‚Tag der Demokraten’ in 
Halbe am 18.11.2006 beschlossen. 
 
- Nichtöffentlicher Teil 
 
Freizeitanlage Hammerstraße, Los 1 Sportplatz 
Freiflächengestaltung - Sportplatzanlage 
Beschluss-Nr. 231/2006 
 
Reko und Umbau Küsterstraße in Brandenburg an der Havel - OT Gollwitz, 
Straßenbauarbeiten 
Beschluss-Nr. 300/2006 
 
Reko und Umbau der Upstallstraße in Brandenburg an der Havel, 1. BA von Brielower Landstraße bis 
Gleisanlage 
Straßenbauarbeiten 
Beschluss-Nr. 322/2006 
 
Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen für derzeit 25 städtische Dienstgebäude/andere Objekte, 25 
Schulen, 1 Sporthalle und Interventionsdienst für durch GLM verwaltete bebaute Liegenschaften 
Beschluss-Nr. 286/2006 
 
Vergabe: Los 16 - Starkstromtechnischer Teil 
Umbau und Modernisierung einer ehemaligen Schule zum Bürgerhaus 
Walther-Ausländer-Str. 1, 14772 Brandenburg an der Havel 
Beschluss-Nr. 320/2006 
 
Vergabe: Los 36 Ausstellungs- und Präsentationselemente für den Um- und Ausbau der Klosteranlage Sankt 
Pauli zum Archäologischen Landesmuseum und die Kirche zum Multifunktionsraum 
Beschluss-Nr. 342/2006 
 
Vergabe: Los 31 „Stühle Kirche 150 Stück, Vortragsraum 150 Stück (baugleich wie Kirche), Besucherstuhl 16 
Stück, Bürostuhl 5 Stück, sonstiges 5 Stück“ 
für Um- und Ausbau der Klosteranlage St. Pauli zum Archäologischen Landesmuseum und der Kirche zum 
Multifunktionsraum 
Beschluss-Nr. 343/2006 
 
Vergabe: Freihändige Vergabe von Winterdienstleistungen für angemietete Objekte sowie im Eigentum der 
Stadt Brandenburg an der Havel stehende bebaute Liegenschaften 
HA-Vorlage: 363/2006 
Beschluss-Nr. 363/2006 
 
Der Hauptausschuss hat den jeweiligen Zuschlag erteilt. 
 
Wirtschaftsplan 2007 der Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH (TWB) 
Beschluss-Nr. 310/2006 
Der Hauptausschuss stimmte dem Wirtschaftsplan der Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH 
(TWB) für das Geschäftsjahr 2007 zu. 
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Aufhebung des Beschlusses Nr. 058/2000 des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Brandenburg an der Havel „Grundstücksverkauf“ 
Beschluss-Nr. 309/2006 
Der Hauptausschuss hat die Aufhebung des Beschlusses Nr. 058/2000 vom 07.03.2000. beschlossen. 
 
Grundstücksverkauf 
Beschluss-Nr. 312/2006 
Der Hauptausschuss hat den Verkauf eines bebauten Grundstückes beschlosse 
 

* * * 
In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel am Montag, dem 20.11.2006 wurde 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
- Öffentlicher Teil 
 
Genehmigung von Dienstreisen 
Beschluss-Nr. 391/2006 
Beschluss-Nr. 392/2006 
Der Hauptausschuss hat die Genehmigung der Dienstreisen beschlossen. 
 
Im nichtöffentlichen Teil wurden keine Beschlüsse gefasst. 

- - - - - 
 

SVV-Beschluss Nr. 214/2006 
 
Hinweis: Auf Grund eines Versehens wurde im Amtsblatt Nr. 16 vom 12.12.2006 auf der Seite 23 der Text einer 
"Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen ab 2007 für Direktanlieferer" 
veröffentlicht, der nicht mit der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Entgeltordnung 
übereinstimmt und daher keine Wirksamkeit entfaltet. 
Nachfolgend erfolgt nunmehr die Bekanntmachung der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
"Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen ab 2007 für Direktanlieferer". 

 
* * * 

 
Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen  

ab 2007 für Direktanlieferer 
 
Auf der Grundlage des § 75 Abs. 2 Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung 
- GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154) in der derzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 9 Abs. 1 des Brandenburgischen Abfallgesetzes (BbgAbfG) vom 06.06.1997 (GVBl. I S. 40) in 
der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in 
ihrer Sitzung vom 29.11.2006 folgende Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von 
Abfällen ab 2007 für Direktanlieferer beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Entgeltgegenstand 
 
Für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen gemäß § 2 sind Entgelte nach Maßgabe dieser 
Entgeltordnung zu entrichten.  
 

§ 2 Entgelte 
 
(1)  Es werden folgende Entgelte erhoben: 
 

AVV-Nr. Abfallart Entgelt in 
€/t 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 104,42 
20 03 07 Sperrmüll 104,42 
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 104,42 
16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien 104,42 
17 02 03 Kunststoffe 104,42 
17 03 02 Bitumengemische 104,42 
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis 104,42 
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 104,42 
 sonstige Abfälle 104,42 
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(2) Für die Entsorgung von teerhaltiger Dachpappe mit einer Kantenlänge von maximal 50 X 50 cm und frei 

von Anhaftungen (170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte) aus Haushalten und Kleinmengen im 
Sinne von § 41 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - 
KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. I S. 2705) i. V. m. der Verordnung über das Europäische 
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379) in der derzeit 
geltenden Fassung wird folgendes Entgelt erhoben: 

 
AVV-Nr. Abfallart Entgelt in €/t 
17 03 03* teerhaltige Dachpappe 334,72 

 
 

§ 3 Entgeltpflichtige 
 
Entgeltpflichtig sind alle Anlieferer von Abfällen nach § 1. Eine Ausnahme hiervon bilden die von der Stadt 
Brandenburg an der Havel beauftragten Dritten im Rahmen der Haus- und Sperrmüllentsorgung. 
 

§ 4 Bemessungsgrundlage 
 
Das Entgelt wird nach dem verwogenen Gewicht abzüglich des verwogenen Leergewichtes bemessen. Bei 
regelmäßiger Anlieferung kann das Leergewicht im Computer gespeichert werden. Auf Verlangen der Mitarbeiter 
der Entsorgungsanlage oder des Anlieferers von Abfällen erfolgt eine Rückverwiegung. 
 

§ 5 Entgelterhebung und Fälligkeit 
 
Das Entgelt entsteht mit Anlieferung des Abfalls an der Entsorgungsanlage und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 
Dieses ist bei der Anlieferung bar zu entrichten. 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 
 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2007 in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen ab 2006 für 
Direktanlieferer (Entgeltordnung) vom 27.12.2005 (Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 17 
Seite 302 ff vom 28.12.2005) außer Kraft. 
 
Brandenburg an der Havel den 20.12.2006                          
 
gez.: Dr. Dietlind Tiemann 
 Oberbürgermeisterin 

 
- - - - - 

 
 
SVV-Beschluss Nr. 333/2006 

 
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Brandenburg an der Havel 

vom 21.12.2006 (Amtsblatt Nr. 17 vom 27. Dezember 2006) 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 5 Abs. 1 und 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154), in der derzeit gültigen Fassung,  i. V. m. den 
§§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetzes  für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), in der derzeit gültigen Fassung, hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 20.12.2006 folgende Satzung beschlossen. 
 

 
I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§   1 

Steuergläubiger 
   
Die Stadt Brandenburg an der Havel erhebt die Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandsteuer nach Maßgabe 
dieser Satzung als Gemeindesteuer. 
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§   2 
Steuergegenstand 

 

(1) Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel                             
veranstalteten nachfolgend aufgeführten Vergnügungen (Veranstaltungen) gewerblicher Art: 

 1. Tanzveranstaltungen einschließlich Veranstaltungen, die Tanz ermöglichen;  

       2. Striptease, Peepshows, Tabledance und Darbietungen ähnlicher Art;  

 3. Sex- und Erotikmessen; 

 4.  das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Einrichtungen. 

 5. das  Halten   von  Spiel-,  Musik-,  Geschicklichkeits-, Unterhaltungsapparaten oder ähnlichen Apparaten 
in 

a) Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 

b) Schank-, Speise- und Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Wettannahmestellen, Vereins-,    
Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen  für jedermann zugänglichen Orten 

Als Spielapparate gelten auch Personalcomputer, die zum individuellen Spielen oder zum gemeinsamen 
Spielen in Netzwerken oder über das Internet verwendet werden können. Die Besteuerung kommt nicht 
in Betracht, wenn der Apparat ausschließlich zur Informationsbeschaffung oder für die Aus- und 
Weiterbildung eingesetzt wird. 

(2) Steuerfrei sind  

 1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen, deren 
Vereinszweck die Jugendpflege, der Jugendschutz, die Leibeserziehung, die Kulturpflege, die 
Heimatpflege, die Landschaftspflege, die Pflege des Brauchtums, die Berufsertüchtigung oder die nicht 
gewerbsmäßige Pflege der Unterhaltung und Geselligkeit ist oder die politischen, wissenschaftlichen, 
sozialen oder gemeinnützigen Zwecken dienen; 

      2.    Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen sowie von 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe; 

 
 3.  Veranstaltungen,  deren  Ertrag  ausschließlich   und   unmittelbar  zu mildtätigen   oder gemeinnützigen 

Zwecken verwendet wird, wenn der mildtätige oder gemeinnützige Zweck bei der Anmeldung nach § 8 
angegeben worden ist und der verwendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht; 

 4. das Halten von Musikapparaten, sofern für ihre Darbietungen kein Entgelt erhoben wird; 

 5. das Halten von Apparaten nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 im Rahmen von Volksbelustigungen und 
Schaustellungen auf Jahrmärkten, Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen. 

 

§ 3 
Steuerschuldner 

Steuerschuldner  ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 ist der 
Halter der Apparate Veranstalter. 

 

§ 4 
Erhebungsform 

Die Steuer wird als Pauschsteuer erhoben und ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen. 

    

 

II. Pauschsteuer 
 

§ 5 
Besteuerung nach dem Spielumsatz 

 

(1) Für Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 beträgt die Pauschsteuer 5 v.H. des Spielumsatzes. 
 
(2) Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge. Für den Nachweis ist dieser durch den 

Veranstalter je Spiel aufzuzeichnen.  
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(3) Die Stadt Brandenburg an der Havel kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe des 
Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfall 
besonders schwierig ist oder zur Vereinfachung der Berechnung führt. 

 
 

§ 6 
Besteuerung von Apparaten 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungsapparaten oder ähnlichen 

Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Apparaten 
ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Als Einspielergebnis ist der Gesamtbetrag der in 
Geldspielapparaten eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne – 
bereinigt um die Veränderungen der Röhreninhalte und des Fehlbetrages – anzurechnen (sog. elektronische 
Kasse). 

 
(2) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung  
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5a) bei 
     a) Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  11 v. H. des Einspielergebnisses. 

           b) Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   30,00 Euro.  
 
       2. in den in § 2 Abs. 1 Nr. 5b genannten Orten bei 
            a) Apparaten mit Gewinnmöglichkeit    9 v. H. des Einspielergebnisses. 
            b) Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  21,00 Euro. 
  

3. an allen Aufstellorten bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dargestellt wird oder die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische oder die Menschenwürde 
verletzende Praktiken zum Gegenstand haben, 350,-- €. 

 
Die Voraussetzungen für die Erhebung der erhöhten Steuer sind als gegeben anzusehen, wenn das auf 
dem Apparat installierte Spiel von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) keine Jugendfreigabe 
nach § 14 Jugendschutzgesetz erhalten hat oder von der Bundesprüfstelle für Jugend gefährdende 
Medien (BPjM) in die Liste der Jugend gefährdenden Medien aufgenommen wurde. 

 
(3) Apparate, an denen Spielmarken (Token o. ä.) ausgeworfen werden, gelten als Apparate mit 

Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an Apparaten mit Gewinnmöglichkeit eingesetzt werden können, 
eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder die Spielmarken gegen Sachgewinne eingetauscht werden 
können. 

 
(4) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. Apparate 

mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge, z.B. 
durch separate Geldeinwürfe, ausgelöst werden können. 

 
(5) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates sowie jede Änderung hinsichtlich der Art und 

Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum zehnten Kalendertag des folgenden Kalendermonats 
schriftlich bei der Stadt Brandenburg an der Havel anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der 
Entfernung eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Wird 
ein Spielapparat ohne Gewinnmöglichkeit ausgetauscht, ist dieses nicht anzuzeigen. 

 
(6) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ohne Gewinnmöglichkeit ein gleichartiger 

Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben.  
 
 

§ 7 
Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes 

 
(1) Für die Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten 

Raumes zu erheben. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die 
Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich 
der Küche, Toiletten o.ä. Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien. Diese Flächen 
sind jedoch nur zu 60 % anzurechnen. 

 
(2) Die Pauschsteuer beträgt für jede angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche und je 

Veranstaltungstag: 
a) bei Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 1,50 Euro; 
b) bei Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 5,00 Euro. 
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(3) Die Stadt Brandenburg an der Havel kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die 
Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist oder dies zu einer Vereinfachung der 
Berechnung führt.  

 
 

III. Gemeinsame Bestimmungen  
 

§ 8 
Anmeldung und Sicherheitsleistung 

 
(1) Die Veranstaltungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 sind spätestens zwei Wochen vor deren Beginn bei der 

Stadt Brandenburg an der Havel anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden 
Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktag nachzuholen. 
Änderungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen. 

 
(2) Bei mehreren aufeinanderfolgenden oder regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen eines Veranstalters am 

selben Veranstaltungsort ist eine einmalige Anmeldung ausreichend. Im Einzelfall können abweichende 
Regelungen getroffen werden. 

 
(3) Die Stadt Brandenburg an der Havel ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen 

Steuerschuld zu verlangen. Bei mehreren geplanten Veranstaltungen innerhalb eines Kalendermonats ist der 
Gesamtbetrag dieses Monats maßgebend.  

 
§ 9 

Entstehung des Steueranspruches 
 

(1) Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit dem Abschluss der Veranstaltung. 
 
(2) Der Vergnügungssteueranspruch nach § 6 (Besteuerung von Apparaten) entsteht bei Apparaten ohne 

Gewinnmöglichkeit und bei Apparaten nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 mit der Aufstellung an den in § 2 Abs. 1 Nr. 5 
genannten Orten, bei allen anderen Apparaten mit Beendigung des Spiels.  

 
§ 10 

Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Eine Festsetzung 
der Steuer nach § 12 KAG Brandenburg i.V.m. § 155 AO ist nur erforderlich, wenn die Festsetzung zu einer 
abweichenden Steuer führt oder der Verpflichtete die Steueranmeldung nicht abgibt. 

 
(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Brandenburg an der Havel spätestens zehn Kalendertage nach der 

Veranstaltung zu erklären (Steueranmeldung). Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die 
Erklärungen monatlich bis zum 10. Kalendertag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3) Die Größe des benutzten Raumes und die Anzahl der Veranstaltungstage sind der Stadt Brandenburg an der 

Havel spätestens zehn Kalendertage nach der Veranstaltung zu erklären (Steueranmeldung). Bei regelmäßig 
wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 10. Kalendertag des 
nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(4) Für Spielapparate i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 5 hat der Steuerschuldner bis zum 10. Kalendertag des 

nachfolgenden Monats der Stadt Brandenburg an der Havel eine Erklärung auf amtlichen Vordruck -  
„Vergnügungssteuererklärung für Apparate mit Gewinnmöglichkeit“ bzw. „Vergnügungssteuererklärung für 
Spiel-, Geschicklichkeits- und sonstige Apparate“ - über die im Vormonat im Stadtgebiet aufgestellten 
Apparate und die Berechnung der Vergnügungssteuer abzugeben. 

 
(5) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit sind den Steuerselbsterklärungen Zählwerksausdrucke für den 

Abrechnungszeitraum beizufügen. Diese Ausdrucke müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
Hersteller, Gerätename, Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer 
und Datum des aktuellen und des letzten Zählwerksausdrucks, Anzahl der entgeltpflichtigen Spiele, 
eingesetzte Spielbeträge (Einwurf), ausgezahlte Gewinne (Auswurf), Veränderungen der Röhreninhalte, 
Fehlbetrag und die elektronische Kasse. 
 
Die Eintragungen in der Selbsterklärung sind getrennt nach Aufstellorten und anschließend aufsteigend nach 
Zulassungsnummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend der Vergnügungssteuer-
erklärung zu sortieren. Die Datenauslesung muss am letzten Werktag des Vormonats erfolgt sein, soweit die 
Stadt Brandenburg an der Havel hiervon keine Ausnahme zugelassen hat. 
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(6) In den Fällen der Steueranmeldung gemäß Abs. 1 bis 4 ist diese Steuer am 10. Kalendertag des Monats 
fällig, der dem Monat, für den die Anmeldung erfolgt ist, nachfolgt.  

 
(7) In den Fällen des § 8 Abs. 3  und § 12 werden die Forderungen einen Monat nach Bekanntgabe des 

Bescheides fällig.  
 
(8) In den übrigen Fällen (z.B. Festsetzung der Steuer nach § 10 Abs. 1 Satz 2; Steuerschätzung (§ 11)) wird die 

Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des  Steuerbescheides fällig. 
 
 

§ 11 
Steuerschätzung 

 
Verstößt der Veranstalter gegen eine der Bestimmungen dieser Satzung und sind infolge dessen die 
Besteuerungsgrundlagen nicht mit Sicherheit festzustellen, so wird die Steuer gemäß § 12 KAG BRB i.V.m. § 162 
AO geschätzt. 
 

§ 12 
Verspätungszuschlag 

 
Wahrt der Steuerschuldner die in dieser Satzung angegebenen Fristen nicht, kann gemäß § 12 KAG BRB i.V.m. 
§ 152 AO ein Verspätungszuschlag erhoben werden.  
 
 

§ 13 
Mitwirkungspflichten des Steuerschuldners 

 
(1) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den Beschäftigten oder 

Beauftragten der Stadt Brandenburg an der Havel Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, 
Druckprotokolle und andere Unterlagen in der Betriebsstätte bzw. den Geschäftsräumen im Stadtgebiet 
vorzulegen, Auskünfte zu erteilen und – in der Regel nach vorheriger Absprache – in deren Gegenwart 
aktuelle Druckprotokolle zu erstellen. Es sind die zum Verständnis der Aufzeichnungen erforderlichen 
Erläuterungen zu geben. Sind der Steuerschuldner oder die von ihm betrauten Personen nicht in der Lage, 
Auskünfte zu erteilen, oder sind die Auskünfte zur Klärung des Sachverhaltes unzureichend oder 
versprechen Auskünfte des Steuerschuldners bzw. der von ihm betrauten Personen keinen Erfolg, so kann 
die  Stadt Brandenburg an der Havel auch andere, z.B. Betriebsangehörige, um Auskunft ersuchen. Die 
Unterlagen sind auf Verlangen der Stadt Brandenburg an der Havel unverzüglich und vollständig in den 
Geschäftsräumen oder, soweit ein geeigneter Geschäftsraum nicht vorhanden ist, in den Wohnräumen oder 
an Amtsstelle vorzulegen. Auf die Bestimmungen der § 12 KAG BRB i.V.m. §§ 90 und 93 AO wird verwiesen. 

 
(2) Die Beschäftigten oder Beauftragten der Stadt Brandenburg an der Havel sind berechtigt, Grundstücke, 

Räume und ähnliche Einrichtungen während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten zu betreten. Auf § 12 
KAG BRB i.V.m. §§ 98 und 99 der AO wird verwiesen. 

 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 15 Abs. 2 Buchstabe b) KAG BRB handelt, wer als Veranstalter vorsätzlich 

oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt. 
 

a) § 5 Abs. 2: Nachweis der Umsätze je Spiel 
 
b) § 6 Abs. 5: Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates und 

Änderungen hinsichtlich der Art und Anzahl der Apparate 
 
c) § 8 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von 

steuererhöhenden Änderungen 
 
d) § 10 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes 
 
e) § 10 Abs. 3:  Erklärung der Größe des benutzten Raumes und der Anzahl der 

Veranstaltungstage 
 
f) § 10 Abs. 4 und 5: fristgemäße und vollständige Erklärung des Apparatebestandes und 

bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit des Einspielergebnisses  
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g) § 13 Abs. 1: Mitwirkungspflichten, Erstellen und Vorlage von Unterlagen sowie 
Auskunftserteilung 

 
h) § 13 Abs. 2: Gestattung des Zutritts. 

 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro  geahndet werden. 
 
 

§ 15 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Vergnügungssteuersatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft.  
 
 
Stadt Brandenburg an der Havel, den 21.12.2006 
 
gez.: Dr. Dietlind Tiemann 
  Oberbürgermeisterin 

 
- - - - - 

 
 

Veröffentlichung des Statistischen Halbjahresberichtes 2006 
 
Im Sachgebiet Statistik und Wahlen liegt der Statistische Bericht 1. Halbjahr 2006 vor. Hierin veröffentlicht sind 
aktuelle statistische Angaben zum 30.06.2006 bzw. für das 1. Halbjahr 2006 insbesondere zur Bevölkerung, 
Erwerbstätigkeit, Wirtschaft, Bautätigkeit und Wohnen sowie zum Sozialwesen. 
 
Erhältlich ist der Halbjahresbericht nur im pdf-Format auf CD zum Preis von 10,00 Euro bei der 
 
 Stadt Brandenburg an der Havel 
 Haupt-, Personal- und Bürgeramt 
 - Sachgebiet Statistik und Wahlen - 
 Katharinenkirchplatz 5 
 14776 Brandenburg an der Havel 
 
 Tel.: 03381 / 58 10 21 oder 58 10 25 
 Fax: 03381 / 58 10 24 
 eMail: 
 statistik@stadt-brb.brandenburg.de 
 

- - - - - 
 

Gewässerschau 2007 
 

Schautermin für die Gewässerschau  2007, Verbandsgebiet Brandenburg an der Havel 
des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Havel – Brandenburger Havel“, Rathenow 

 
Geschaut werden die durch den Wasser- und Bodenverband im Jahr 2006 in der Stadt Brandenburg a.d.H., zu 
unterhaltenden Gewässer II. Ordnung zur Feststellung des ordnungsgemäßen Unterhaltungszustandes. 
 
Die Gewässerschau der unteren Wasserbehörde und des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Havel – 
Brandenburger Havel“, Rathenow findet am 15.02.2007 statt. 
 
Treffpunkt ist um 09.00 Uhr im Beratungsraum des Amtes für Umwelt und Naturschutz in der Potsdamer 
Straße 18, Haus 3. 
 
Den Eigentümern und Anliegern der Gewässer, den zur Benutzung der Gewässer Berechtigten, der unteren 
Naturschutzbehörde und den Fischereiberechtigten sowie den von der Pflege und Wasserstandshaltung im 
Grabensystem betroffenen Landwirten wird hiermit Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äußerung gegeben. Für 
Fahrgelegenheiten ist durch die Teilnehmer selbst zu sorgen. 
 

- - - - - 
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Ende des amtlichen Teils 

Beginn des nichtamtlichen Teils 
(Termine, Informationen, Notizen) 

 
 

 
 
 

Mitteilung über Ausschreibungen der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Das Bauamt der Stadt Brandenburg an der Havel, Potsdamer Str. 18, Haus 1, 14776 Brandenburg an der Havel,  
Tel.: 03381/586301, Fax: 03381/586304, 
hat folgende Vergabe ausgeschrieben: 
 

• Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
Art, Umfang und Ort der Leistung: Bauvertrag, 14776 Brandenburg an der Havel, Otto-Sidow-Straße, 
2. BA, RF Nord  
Ausführungszeitraum: 12.03.2007 – 11.05.2007 
Schlusstermin für Anforderungen: 05.01.2007 
Kosten: 30,00 € 
Empfänger: Stadtkasse Brandenburg, Kto.-Nr.:3611660026, BLZ: 1605000, MBS Potsdam 
Kassenzeichen 149343-539, Text: O.-Sidow-Str., 2. BA (Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer 
Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.)  
Die Vergabeunterlagen können nur bei Nachweis der Einzahlung versendet werden, wenn 
- auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, 
- gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief (unter Angabe Ihrer vollständigen 

Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,  
- das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
Angebotsfrist: 30.01.2007, 10.30 Uhr 
Stadt Brandenburg an der Havel, Rechtsamt, Submissionsstelle, Friedrich - Franz - Str. 19 (TGZ),  
Gebäude A, Zi. 0.25/4, 14770 Brandenburg an der Havel 
 

* * * 
 

• Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
Art, Umfang und Ort der Leistung: Bauvertrag, 14776 Brandenburg an der Havel, Willi-Sänger-Straße zw. 
Wallanlage u. Bergstr., Südseite 
Ausführungszeitraum: 19.03.2007 – 25..05.2007 
Schlusstermin für Anforderungen: 15.01.2007 
Kosten: 35,00 € 
Empfänger: Stadtkasse Brandenburg, Kto.-Nr.:3611660026, BLZ: 1605000, MBS Potsdam 
Verwendungszweck: 
Kassenzeichen 149343-539, Text: Nebenanlagen Willi-Sänger-Straße (Fehlt der Verwendungszweck auf 
Ihrer Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.)  
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn 
- auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, 
- gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief (unter Angabe Ihrer vollständigen 
Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,  
- das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
Angebotsfrist: 06.02.2007, 10.30 Uhr 
Stadt Brandenburg an der Havel, Rechtsamt, Submissionsstelle, Friedrich - Franz - Str. 19 (TGZ),  
Gebäude A, Zi. 0.25/4, 14770 Brandenburg an der Havel 

 
* * * 

• Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
Art, Umfang und Ort der Leistung: Bauvertrag, Brandenburg an der Havel, Neuendorfer Straße, 
Ausführungszeitraum: 29.05.2007 – 31.08.2007 
Schlusstermin für Anforderungen: 19.01.2007 
Kosten: 50,00 € 
Empfänger: Stadtkasse Brandenburg, Kto.-Nr.:3611660026, BLZ: 1605000, MBS Potsdam 
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Verwendungszweck: 
Kassenzeichen 149343-539, Text: Parkplatz Neuendorfer Straße (Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer 
Überweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.)  
Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn 
- auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, 
- gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief (unter Angabe Ihrer vollständigen 
Firmenadresse) bei der in Abschnitt i) genannten Stelle angefordert wurden,  
- das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
Angebotsfrist: 22.02.2007, 10.30 Uhr 
Stadt Brandenburg an der Havel, Rechtsamt, Submissionsstelle, Friedrich - Franz - Str. 19 (TGZ),  
Gebäude A, Zi. 0.25/4, 14770 Brandenburg an der Havel 

 
* * * 

 
Der Eigenbetrieb „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)“ der Stadt Brandenburg an der Havel, 
Potsdamer Str. 18, Haus 1, 14776  Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381/582901, Fax: 03381/582904, 
hat folgende Vergaben ausgeschrieben: 
 

• Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
Art, Umfang und Ort der Leistung: 14770 Brandenburg an der Havel, Thüringer Straße 156 
Erweiterung und Um- und Ausbau der bestehenden Schule 
Los 28 - Fassadenarbeiten Altbau 
Ausführungszeitraum: März 2007 bis April 2007, konkreter Leistungszeitraum gemäß Bauzeitenplan 
Schlusstermin für Anforderungen: 10.01.2007 
Kosten: 10,00 EUR,  Erstattung:  Nein 
Zahlungsweise: Banküberweisung, Einzahlung bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, 
Bankleitzahl: 16050000, Konto- Nr. 3601001992, Codierung: Sachkonto 48391, Kst.: 00021 
Text: Los 28 - Fassade Altbau, OSZ „Gebr. Reichstein“  
Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 
Verrechnungsschecks werden nicht bearbeitet. Ein Anspruch auf Rückzahlung besteht nicht. 

 Angebotsfrist: 15.02.2007, 10.30 Uhr 
Stadt Brandenburg an der Havel, Rechtsamt, Submissionsstelle, Friedrich - Franz - Str. 19 (TGZ),  
Gebäude A, Zi. 0.25/4, 14770 Brandenburg an der Havel 
 

* * * 
 

• Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
Art, Umfang und Ort der Leistung: Bauvertrag 
14770 Brandenburg an der Havel, Thüringer Straße 156, Erweiterung und Um- und Ausbau der 
bestehenden Schule 
Ausführungszeitraum Februar 2007 bis April 2007, konkreter Leistungszeitraum gemäß Bauzeitenplan 
Schlusstermin für Anforderungen: 10.01.2007 
Kosten 5,00 EUR,  Erstattung:  Nein 
Zahlungsweise: Banküberweisung, Einzahlung bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, 
Bankleitzahl: 16050000, Konto- Nr. 3601001992, Codierung: Sachkonto 48391, Kst.: 00021 
Text: Los 33 - Estrich Altbau, OSZ „Gebr. Reichstein“  
Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 
Verrechnungsschecks werden nicht bearbeitet. Ein Anspruch auf Rückzahlung besteht nicht. 

 Angebotsfrist: 15.02.2007, 13.00 Uhr 
Stadt Brandenburg an der Havel, Rechtsamt, Submissionsstelle, Friedrich - Franz - Str. 19 (TGZ),  
Gebäude A, Zi. 0.25/4, 14770 Brandenburg an der Havel 
 

* * * 
 

• Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
Art, Umfang und Ort der Leistung: 14770 Brandenburg an der Havel, Thüringer Straße 156 
Erweiterung und Um- und Ausbau der bestehenden Schule 
Los 37 - Außenanlagen 
Ausführungszeitraum: März 2007 bis Mai 2007, konkreter Leistungszeitraum gemäß Bauzeitenplan 
Schlusstermin für Anforderungen: 10.01.2007 
Kosten: 15,00 EUR,  Erstattung:  Nein 
Zahlungsweise: Banküberweisung, Einzahlung bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, 
Bankleitzahl: 16050000, Konto- Nr. 3601001992, Codierung: Sachkonto 48391, Kst.: 00021 
Text: Los 37- Außenanlagen, OSZ „Gebr. Reichstein“  
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Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 
Verrechnungsschecks werden nicht bearbeitet. Ein Anspruch auf Rückzahlung besteht nicht. 

 Angebotsfrist: 14.02.2007, 10.30 Uhr 
Stadt Brandenburg an der Havel, Rechtsamt, Submissionsstelle, Friedrich - Franz - Str. 19 (TGZ),  
Gebäude A, Zi. 0.25/4, 14770 Brandenburg an der Havel 

 
 

- - - - - 
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